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Bürgschaften des Rhein-Sieg-Kreises 
 

 
 
 
Erläuterungen: 
 
Im Zusammenhang mit der Entscheidung über die Übernahme von Ausfallbürgschaften durch 
den Rhein-Sieg-Kreis für Darlehensaufnahmen der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH 
- RSAG - hat der Kreistag in seiner Sitzung am 14.12.2006 beschlossen, dass die Verwaltung 
dem Finanzausschuss jährlich einen Bericht über den Bürgschaftsverlauf vorlegt. 
 
Im Anhang ist der aktuelle Stand (31.12.2008) der vom Rhein-Sieg-Kreis in Erfüllung seiner 
Aufgaben übernommenen Bürgschaften dargestellt. 
 
Aufgrund der zurzeit unklaren EU-Rechtslage bezüglich der Zulässigkeit und des Umfangs 
kommunaler Bürgschaften werden bis auf weiteres keine Bürgschaftserklärungen durch den 
Kreis abgegeben. 
 
Im Auftrag 
 
 
 
(Ganseuer) 
 
 
 
Zur Sitzung des Finanzausschusses am 02.03.2009 
 
 
Anhang: 
 
Aktuelle Liste der Bürgschaften, die der Kreis in Erfüllung seiner Aufgaben übernommen hat 
 
 
 


